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II/A Äußerung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
II/A 1:   203/III_3(2)_Stellungnahme_01 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1.: 
Die Einmündung der öffentlichen Verkehrsfläche Bruchhauser Straße/Fester Weg 
wurde bei der verkehrstechnischen Planung berücksichtig und mittels der Projizierung 
von Schleppkurven untersucht. Demnach ist dieser Verkehrsbereich ausreichend di-
mensioniert, um das Befahren von Müllfahrzeugen, Feuerwehr und Pkws abzuwickeln. 
Die gegenseitige Rücksichtnahme von Verkehrsteilnehmern wird vorausgesetzt, um 
sichere Verkehrsabläufe zu gewährleisten. Eine erweiterte Dimensionierung ist auf-
grund der zur Verfügung stehenden Fläche nicht möglich und aufgrund der zu bewälti-
genden Verkehrsabwicklung nicht notwendig. 
 
Die Stellungnahme zur erheblichen Belastung des Fester Weges wird so verstanden, 
dass sich diese nicht auf die Straße selber, sondern auf die (Bestands-) Bebauung 
(Anwohner) bezieht. Eine Belastung auf die Bestandsbebauung durch die BAB 1 be-
steht hinsichtlich der Sachverhalte Verkehrslärm, Luftschadstoffe und Landschaftsbild.  
 
Die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsimmissionen u. a. durch die BAB 1 wur-
den im Planverfahren untersucht. Es erfolgte eine Gesamtbetrachtung aller auf das 
Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen. Dabei ist festzustellen, dass die 
BAB 1 die wesentliche Lärmquelle ist und sowohl im Bestand als auch mit Umsetzung 
der Planung ausschlaggebend für die sich im Plangebiet ergebenden Beurteilungspe-
gel ist. 
 
Durch die hohe Lärmvorbelastung im Plangebiet aufgrund der Nähe zur BAB 1 werden 
die Orientierungswerte der DIN 18005 bereits heute für allgemeine Wohngebiete und 
für Mischgebiete überschritten. Die Bebauung nördlich des Fester Weges ist der 
BAB 1 am nächsten gelegen. Die Schalleinwirkungen betragen hier gemäß gutachter-
licher Untersuchung im Bestand zwischen 51 dB(A) tags und 43 dB(A) nachts im Be-
reich der östlichen Bestandsbebauung und 61 dB(A) tags und 53 dB(A) nachts im 
Nahbereich zur Bruchhauser Straße. Mit Umsetzung des Planvorhabens werden sich 
die Beurteilungspegel an den Fassaden der Bestandsgebäude, aufgrund der sich 
durch das geplante Vorhaben ergebenden hinzutretenden Verkehre, im östlichen Be-
reich je nach Immissionsort um rund 2,1 bis 4,1 dB(A) tags und 2,5 bis 4,5 dB(A) 
nachts erhöhen. An der Ecke Fester Weg/Bruchhauser Straße, wo im Bestand die 
höchsten Beurteilungspegel festgestellt wurden, erhöhen sich die Beurteilungspegel 
um lediglich bis zu 0,9 dB(A) tags und 1,1 dB(A) nachts. Es ist festzustellen, dass die 
stärksten Erhöhungen der Beurteilungspegel im östlichen Bereich der Bestandsbebau-
ung erfolgen, also da, wo heute die niedrigsten Beurteilungspegel festzustellen sind. 
Hier werden mit Umsetzung der Planung die schalltechnischen Orientierungswerte an 
den zum Fester Weg ausgerichteten Fassaden für allgemeine Wohngebiete von 
55 dB(A) tags weiterhin eingehalten und von 45 dB(A) nachts um 2 dB(A) überschrit-
ten. Eine Erhöhung der Beurteilungspegel an den rückwärtigen, vom Fester Weg ab-
gewandten Fassaden, ist nicht zu erwarten, da sich die Schalleinwirkungen der BAB 1 
aufgrund des Planvorhabens nicht verändern und der hinzutretende Verkehrslärm auf 
dem Fester Weg durch die Eigenabschirmung der Gebäude hier keine relevanten Ein-
wirkungen hat. 
 
Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts und damit Pegel, bei de-
nen von einer Gesundheitsgefährdung der Betroffenen durch den Verkehrslärm aus-
gegangen werden kann, werden nicht erreicht. Eine Erhöhung von 1 bis 2 dB(A), wie 
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sie im Bereich der Ecke Fester Weg/Bruchhauser Straße zu erwarten ist, ist für das 
menschliche Ohr zudem nicht wahrnehmbar.  
 
Es ist insgesamt festzustellen, dass sich am Fester Weg mit Umsetzung der Planung 
eine Erhöhung der schalltechnischen Beurteilungspegel aufgrund von Verkehrs-
lärmeinwirkungen ergeben wird. Diese Erhöhung ergibt sich jedoch nicht durch die Be-
lastungen auf der BAB 1, sondern durch hinzutretende vorhabenbedingte Verkehre 
auf dem Fester Weg. Unter Berücksichtigung der Belange des bestehenden Wohn-
raumbedarfes im Zusammenhang mit der Nutzung von Grund und Boden und einer 
damit einhergehenden effektiven Ausnutzung der in Anspruch genommenen Fläche, 
werden die mit der Planung einhergehenden festgestellten Verkehrslärmerhöhungen 
auf dem Fester Weg im Rahmen der Abwägung akzeptiert. Dieses auch vor dem Hin-
tergrund, dass sich eine Gesundheitsgefährdung oder unzumutbare Auswirkungen auf 
die Bestandsbebauung nicht begründen lassen. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse sind auch unter Berücksichtigung der prognostizierten Schalleinträge gegeben. 
 
Eine erhebliche Belastung der BAB 1 durch Luftschadstoffe ist weder im Bestand noch 
mit Umsetzung der Planung festzustellen bzw. zu erwarten. Der Abstand der Wohnbe-
bauung zu dem lokalen Hauptemittenten BAB 1 ist ausreichend groß und das Umfeld 
bietet weitläufige Grünflächen, um für eine gute Durchmischung der Atmosphäre und 
somit für unauffällige Luftbelastungswerte zu sorgen.  
 
Im Rahmen der durchgeführten schalltechnischen Untersuchung wurden in der Umge-
bungslärmkartierung 2017 (Runde 3) keine Daten zu erhöhten Fluglärmimmissionen 
im Plangebiet festgestellt. Das Plangebiet befindet sich zudem außerhalb der Lärm-
schutzbereiche der Flughäfen Köln-Bonn und Düsseldorf. Etwaige Fluglärmimmissio-
nen in diesem Gebiet sind, basierend auf diesen Informationen, als so gering einzu-
schätzen, dass sie von den auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissio-
nen überdeckt werden. Auf die Berechnung der für die Ermittlung der Bauschalldämm-
maße relevanten maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 hat der Fluglärm so-
mit keinen Einfluss. Die Aussagen des Gutachters sind aus Sicht der Stadt plausibel 
und nachvollziehbar.  
 
Sofern eine PWC-Anlage geplant wird, sind die Auswirkungen einer solchen Anlage im 
Rahmen der hierfür erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren zu untersuchen 
und, sofern erforderlich, sind Maßnahmen zum Lärmschutz durch den Maßnah-
menverursacher zu erwarten.  
 
Die Starkstromüberlandleitung wurde im vorliegenden Planverfahren berücksichtigt. Im 
Bebauungsplan wurde diese nachrichtlich übernommen. Auswirkungen sind nicht zu 
erwarten. 
 
Zu 2.:  
Mit der Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes ist das Ziel verbunden, mit Grund 
und Boden sparsam umzugehen. Hierzu zählt auch, dass Flächen, die für eine Wohn-
bebauung neu erschlossen werden, effektiv genutzt werden, um eine weitergehende 
Flächeninanspruchnahme gering zu halten.  
 
Durch die Festlegung einer Obergrenze für Versiegelungen wird die städtebauliche 
Dichte jedoch kontrolliert. Die Festsetzungen im Bebauungsplan für das Gebiet 
WA 2.2 ermöglichen Einzel- oder Doppelhäuser in bis zu zweigeschossiger Bauweise. 
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Die überbaubare Grundfläche für Wohngebäude beträgt 40 % und entspricht damit der 
in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) für allgemeine Wohngebiete angegebenen 
Obergrenze. Die im Bebauungsplan festgelegte überbaubare Grundstücksfläche im 
WA 2.2 kann somit nicht vollständig durch Wohngebäude überbaut werden und er-
möglicht zunächst eine flexible Anordnung der Bebauung für bis zu maximal 4 bis 
6 Einfamilienhäuser als Einzel- oder Doppelhäuser. Die zweigeschossige Bebauung 
entspricht zudem einer im Umfeld des Fester Weges vorhandenen Bauweise, so dass 
die Festsetzung zu keiner Abweichung gegenüber der hier zulässigen Geschossigkeit 
führt. Der Abstand zu Nachbargrundstücken wird letztendlich im Bauantrag durch den 
Nachweis von Abstandsflächen kontrolliert, die gemäß Bauordnung (BauO NW) zwin-
gend einzuhalten sind. Ein rechtlich erforderlicher Gebäudeabstand ist hierdurch gesi-
chert. Die zusätzliche Festsetzung von Grünstreifen ist somit nicht erforderlich, zumal 
diese beidseitig der Grundstücksgrenzen als private Gärten angelegt werden können. 
 
Zum Thema Abstandsflächen ist auszuführen, dass im Bebauungsplan neue Gelände-
höhen festgesetzten werden. Dies hat zur Folge, dass die Berechnung der Abstands-
flächen in Bereichen mit festgesetzten, geplanten Geländehöhen auf Basis dieser 
neuen Höhen erfolgt. Die Erforderlichkeit zur Veränderung des Geländes ergibt sich, 
da es sich beim Plangebiet um ein stark topographisch bewegtes Gelände handelt. 
Um eine angemessene verkehrliche Erschließung mit barrierefreien Zuwegungen (ma-
ximal 6 % Neigung), eine funktionierende Entwässerung sowie eine sachgerechte 
Ausnutzung der in Anspruch genommenen Fläche zu ermöglichen, ist eine Anpassung 
der Geländehöhen erforderlich. Im Übergang zum Grundstück des Einwenders wird 
durch die festgesetzten Geländehöhen auf dem angrenzenden Plangrundstück eine 
Böschungskante von rd. 1,5 m entstehen. Auch in anderen Bereichen bereitet die Pla-
nung durch die Veränderung des Geländes Böschungen im Übergang zu den angren-
zenden Bestandsgrundstücken vor. Die Übergänge zwischen Bestandsgelände auf 
„Fremdgrundstücken“ und Plangelände auf Plangrundstücken werden durch Böschun-
gen auf den Plangrundstücken so hergestellt, dass mit der geplanten Anhebung des 
Geländes unverhältnismäßige Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke nicht ein-
hergehen. 
 
Zur Berücksichtigung der vorgebrachten Bedenken werden die Baugrenzen in betref-
fenden Bereichen, u. a. gegenüber dem vom Einwender angesprochenen Grundstück, 
um 0,8 m bis 1 m auf jeweils 3,8 m bzw. 4 m Abstand zur Grundstücksgrenze zurück-
genommen. Mit diesem Vorgehen wird die geplante Geländeanhebung berücksichtigt. 
So würde beispielsweise eine Anhebung des Geländes von 1,5 m Höhe eine zusätzli-
che Abstandsfläche von 0,6 m in einem allgemeinen Wohngebiet auslösen (Ermittlung 
der Abstandsfläche gemäß BauO NW: 1,5 m * 0,4 = 0,6 m).  
 
Die geplante Bebauung hält damit auch unter Berücksichtigung der Geländeanhebung 
einen angemessenen Abstand zu den Grundstücken der Bestandsbebauung am Fes-
ter Weg und an der Bruchhauser Straße ein.  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Anregungen zur Einmündung Bruchhauser Straße/Fester Weg, zur Einflug-
schneise des Köln-Bonner Flughafens und zur PWC-Anlage (Punkt 1) werden zur 
Kenntnis genommen. Die Anregungen zu Auswirkungen der BAB sowie der Starkstro-
müberlandleitung (Punkt 1) wurden berücksichtigt. Die Anregungen zur Anpassung 
der geplanten Bebauung im WA 2.2 (Punkt 2) werden hinsichtlich der Abstandfläche 
berücksichtigt. Eine Reduzierung der geplanten Bebauung wird nicht vorgesehen. 
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II/A 2:   203/III_3(2)_Stellungnahme_02 
  

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die in der Planzeichnung festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche im Bereich der Be-
standsbebauung am Fester Weg entspricht der bestehenden Grundstücksteilung. Die 
private Grundstücksfläche ist im Bebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet festge-
setzt. Die bestehende Freifläche zwischen Straßenverkehrsfläche und Mauer auf dem 
Privatgrundstück ist eigentumsrechtlich dem Privatgrundstück zugeordnet. Hier befin-
den sich eine Elektrizitätsleitung, eine Straßenlaterne sowie ein Straßenverkehrs-
schild. Die Stadt Leverkusen sieht im Zuge des vorliegenden Bebauungsplanverfah-
rens keine Anpassungen für diesen Grundstücksteil vor. Sofern der Eigentümer etwa-
ige eigentumsrechtliche Regelungen zu diesem Grundstücksteil anstrebt, kann dieses 
außerhalb des Planverfahrens zwischen Stadt und Eigentümer abgestimmt werden.  
 
Neben der erarbeiteten Vermessungsgrundlage, die auch dem Bebauungsplan zu-
grunde liegt, wurden keine Aufmessungen der privaten Grundstücke vorgenommen. 
 
Die vorhandene Trinkwassertransportleitung wurde in die Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes aufgenommen. Der Schutzstreifen von 8 m ist der Planzeichnung zu ent-
nehmen und wird zur besseren Lesbarkeit im Bebauungsplan deutlicher dargestellt. 
Ein entsprechender Hinweis wurde in die textlichen Festsetzungen aufgenommen.   
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Fragestellungen zur Fläche zwischen Straße und Zaun werden beantwortet und 
zur Kenntnis genommen. Die Trinkwassertransportleitung mit Schutzstreifen wurde 
berücksichtigt. 
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II/A 3:   203/III_3(2)_Stellungnahme_03 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 0) „Einladung zur Bürgerversammlung“: 
Über die Durchführung der Bürgerveranstaltung wurde im Amtsblatt der Stadt Lever-
kusen informiert. Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung erfolgte entsprechend 
§ 3 Abs. 1 BauGB in form- und fristgerechter Weise.  
 
Mit Blick auf § 5 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Leverkusen ist anzumerken, dass 
es hier inhaltlich um eine Einwohnerversammlung geht. Bei der Beteiligung gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB geht es jedoch um die Beteiligung der Öffentlichkeit, nicht jedoch um 
eine Einwohnerversammlung. Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit, werden 
auch, aber nicht ausschließlich, die Einwohner beteiligt. 
 
Zu 0) „Sitzungsprotokoll der Einwohnerversammlung“: 
Es wird davon ausgegangen, dass mit Einwohnerversammlung die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB gemeint ist. Das Protokoll der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit war als Anlage / zur Beschlussvorlage Nr. 
2019/3148 beigefügt, eine Unvollständigkeit ist nicht erkennbar.   
 
Zu 0) „Stellungnahme des Einwenders aus der frühzeitigen Beteiligung“: 
Schriftliche Äußerungen des Einwenders aus der frühzeitigen Beteiligung gemäß 
§ 3 Abs.1 BauGB liegen der Stadt Leverkusen nicht vor und konnten daher in der Ver-
waltungsvorlage Nr. 2019/3148, Anlage 7.2, nicht mit dargestellt werden. Die in der 
Veröffentlichung sowie auf dem Beteiligungsbogen der Stadt Leverkusen angegebene 
FAX-Nummer ist korrekt. 
 
Zu 1) „Ziele der Stadt Leverkusen“: 
Richtig ist, dass mit der Planung Eingriffe in Natur und Landschaft einhergehen, die zu 
Veränderungen der Gestalt und der Nutzung von Grünflächen führen. Nachteilige Aus-
wirkungen auf den Naturhaushalt, das Landschaftsbild sowie Eingriffe in das Schutz-
gut Boden werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen.  
 
Richtig ist auch, dass die planungsrechtliche Beurteilung der bisherigen Grünflächen 
gemäß § 35 BauGB erfolgt und dass der Landschaftsplan der Stadt Leverkusen Aus-
sagen für das Plangebiet trifft. Die für eine bauliche Nutzung vorgesehenen Flächen 
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des Plangebietes wurden bereits auf Ebene des Flächennutzungsplanes als Wohn-
bauflächen vorbereitet. Bei Umsetzung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
in die verbindliche Bauleitplanung treten die Festsetzungen des Landschaftsplanes im 
Bereich der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche zurück. Die Umset-
zung in verbindliches Planungsrecht entspricht den Zielen der Stadt Leverkusen. Die 
Auswirkungen der Planung auf das (lokale) Klima wurden im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplanes untersucht. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und 
Luft sind aufgrund der Lage des Plangebietes und den Vorgaben des Bebauungspla-
nes im Ergebnis als gering einzustufen. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist im Um-
weltbericht dargestellt.  
 
Zu 2) „Landschaftsschutz“: 
Die genannten Entwicklungsziele sind dem Landschaftsplan zu entnehmen. Bereits 
mit Aufstellung des Flächennutzungsplanes und der Darstellung von Wohnbaufläche 
im südlichen Teil des vorliegenden Plangebietes wurden diese Ziele der Abwägung 
unterzogen. Mit Umsetzung des Flächennutzungsplanes in die verbindliche Bauleitpla-
nung wird den Zielsetzungen der Stadtentwicklung gefolgt. Bei Umsetzung der Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes in die verbindliche Bauleitplanung treten die 
Festsetzungen des Landschaftsplanes im Bereich der im Flächennutzungsplan darge-
stellten Wohnbaufläche zurück. Im Übrigen bleiben die Zielsetzungen erhalten und 
werden durch die vorgelegte Planung unterstützt. So werden die Flächen nördlich des 
Fester Weges überwiegend als Grünflächen festgesetzt und mit Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft belegt. Entlang des 
Fester Weges wird eine Baumreihe im Bebauungsplan festgesetzt.  
 
Zu „Verwaltungsvorlage Nr. 2019/3148“: 
Formalrechtliche Fehler der benannten Verwaltungsvorlage werden nicht erkannt.  
 
Zu 3) „Boden“:  
Die Aussagen zu Parabraunerden und der Bodenwertzahl werden bestätigt. Der Flä-
chennutzungsplan bereitet mit der Darstellung von Wohnbaufläche die vorgesehene 
wohnbauliche Entwicklung in Kenntnis der vorliegenden Böden vor.  
 
Richtig ist auch, dass die Durchführung der Planung eine Flächenversiegelung be-
wirkt, die zu einem höheren Versiegelungsgrad führt als im Bestand. Die Inanspruch-
nahme der bislang unversiegelten landwirtschaftlich genutzten Fläche führt zu einer 
Überformung des natürlichen Bodengefüges und zu einem Verlust der natürlichen Bo-
den(teil)funktionen. Richtig ist auch, dass es teilweise zu einer Beeinträchtigung der 
Bodenfunktionen kommt. Durch die Festsetzung von Grünflächen sowie von Festset-
zungen zur höchstzulässigen Versiegelung der Wohnbauflächen (GRZ), die die Anord-
nung von Gärten ermöglicht, wird die Neuversiegelung auf ein möglichst ausgewoge-
nes Maß reduziert. Zudem ist nördlich des Fester Weges u. a. eine (wenig pflegeinten-
sive) Aufwertung der landwirtschaftlichen Fläche vorgesehen, um mit der Planung ein-
hergehende Eingriffe zu kompensieren. Die mit der Planung einhergehenden erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden werden im Zuge der Abwägung be-
wusst zugunsten der Entwicklung dringend benötigter Wohnbauflächen akzeptiert. 
Durch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen im Rahmen eines vorsorgenden 
Bodenschutzkonzeptes und einer bodenkundlichen Baubegleitung sollen die negati-
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ven Auswirkungen auf das Schutzgut Boden auf ein vertretbares Maß reduziert wer-
den. Mit der Erstellung des Konzeptes sowie der bodenkundlichen Baubegleitung ist 
ein Fachgutachter im Zuge der Umsetzung der Planung zu beauftragen. 
 
Richtig ist auch, dass es zu einer Veränderung der vorhandenen Topographie kom-
men wird. Im Bebauungsplan sind zur Vorbereitung dieser Veränderungen neue Ge-
ländehöhen festgesetzt. Um angemessene Übergänge vorzubereiten, sind die geplan-
ten Geländehöhen so festgesetzt, dass in den Übergangsbereichen begrünte Bö-
schungen entstehen können, die sich somit in die Hausgärten einfügen.  
 
Zu 4) „Luftaustausch“:  
Die Ausführungen zum Freiland-Klimatop werden bestätigt. Ein erheblicher Eingriff in 
Frischluft- bzw. Kaltluftleitbahnen ist nicht zu erwarten, da sich das Plangebiet im Be-
stand als Fläche mit geringen bis mittleren Kaltluftvolumenströmen darstellt. 
 
Zu 5) „Schallimmissionen“: 
Die Einwirkungen der auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen der BAB 1 
wurden im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung eingehend untersucht. Die 
der schalltechnischen Untersuchung (Peutz Consult, Düsseldorf) zugrunde gelegten 
Daten stellen einen worste-case-Ansatz dar. Richtig ist, dass im Ergebnis der schall-
technischen Untersuchung die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine 
Wohngebiete überschritten werden. Es wurden aktive und passive Maßnahmen zum 
Schallschutz geprüft und erforderliche und zielführende Festsetzungen zum Schall-
schutz wurden in den Bebauungsplan aufgenommen. Im Ergebnis der durchgeführten 
Untersuchungen können mit Umsetzung der getroffenen Festsetzungen die Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowohl im Bereich der Allgemei-
nen Wohngebiete als auch für den geplanten Kindergarten gewährleistet werden. 
 
Zu 6) „Ausgleichsfläche“: 
Die Darstellungen zur Anordnung der Ausgleichsfläche werden bestätigt. Das darge-
stellte Entwicklungsziel entspricht dem Landschaftsplan der Stadt Leverkusen. Erfor-
derliche Festsetzungen zur planungsrechtlichen Sicherung der Ausgleichsfläche sind 
in den Bebauungsplan aufgenommen worden. Sofern zukünftig in diesem Bereich eine 
Rastanlage entstehen sollte, ist die Ausgleichsfläche in einem hierfür durchzuführen-
den Planungsverfahren zu berücksichtigen. Es ist an dieser Stelle festzustellen, dass 
für die Errichtung einer Rastanlage kein Einleitungsbeschluss für ein hierzu erforderli-
ches Planfeststellungsverfahren vorliegt. Die Entstehung einer Rastanlage ist damit 
nicht hinreichend konkret erkennbar, so dass eine Berücksichtigung im vorliegenden 
Planverfahren aufgrund fehlender Erkenntnisse nicht erfolgt.  
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfes wurde die vom LANUV im Jahr 2008 veröffent-
lichte Methode der numerischen Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in 
NRW verwendet. Die Methode ist allgemein anerkannt und wird nicht angezweifelt. 
 
Zu 7) Artenschutz 
Im Rahmen des Planverfahrens wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbei-
tet1. Die vertiefende Art-zu-Art Prüfung für die untersuchten, planungsrelevanten Arten 
hat ergeben, dass die Zugriffsverbote (Verbotstatbestände) des 
                                                           
1 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stufe I+II) zum Bebauungsplan Nr. 2003/III „Fester Weg“ – ISR 
Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH – 18.02.2019 
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§ 44 Abs. 1 BNatSchG unter vollständiger Beachtung allgemein dienender Vermei-
dungsmaßnahmen abgewendet werden.   
 
Zu 8) Verkehrsbelastung:  
Die Versorgungs- und Freizeitverkehre wurden im Rahmen der Verkehrsuntersuchung 
zum Bebauungsplan berücksichtigt. Demnach ist nicht davon auszugehen, dass der 
Standort aufgrund seiner Lage über ein nicht zu bewältigendes, erhöhtes Versor-
gungs- und Freizeitverkehrsaufkommen verfügen wird. Grundsätzlich handelt es sich 
um einen Standort angrenzend an vorhandene und erschlossene Wohnbebauung und 
damit um eine im Rahmen der Neuerschließung von Siedlungsgebieten infrastrukturell 
begünstigte Fläche zur erforderlichen Wohnbauflächenentwicklung.    
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Anregung zur Einladung zu Bürgerversammlung (0), Sitzungsprotokoll der Ein-
wohnerversammlung (0), Sitzungsprotokoll der Einwohnerversammlung (0), Ziele der 
Stadt Leverkusen (1), Landschaftsschutz (2), Boden (3), Luftaustausch (4), Schallim-
missionen (5), Ausgleichsfläche (6), Artenschutz (7), Verkehrsbelastung (8) wird nicht 
gefolgt. 
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II/A 4:   203/III_3(2)_Stellungnahme_04 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Wiederspruch mit den Zielen der Stadt Leverkusen/Schutz des lokalen Klimas/Ar-
tenvielfalt 
Die für eine bauliche Nutzung vorgesehenen Flächen des Plangebietes wurden bereits 
auf Ebene des Flächennutzungsplanes als Wohnbauflächen vorbereitet. Bei Umset-
zung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes in die verbindliche Bauleitplanung 
treten die Festsetzungen des Landschaftsplanes im Bereich der im Flächennutzungs-
plan dargestellten Wohnbaufläche zurück. Die Umsetzung in verbindliches Planungs-
recht entspricht den Zielen der Stadt Leverkusen. Die Auswirkungen der Planung auf 
das (lokale) Klima wurden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes unter-
sucht. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind aufgrund der Lage 
des Plangebietes und den Vorgaben des Bebauungsplanes im Ergebnis als gering 
einzustufen. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist im Umweltbericht dargestellt. Unter 
Berücksichtigung des beschränkten Rodungszeitraumes können erhebliche Auswir-
kungen auf das Schutzgut Tiere ausgeschlossen werden.  
 
Zu Landschaftsschutz: 
Die genannten Entwicklungsziele sind dem Landschaftsplan zu entnehmen. Bereits 
mit Aufstellung des seit 2006 rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Le-
verkusen und der Darstellung von Wohnbaufläche im südlichen Teil des vorliegenden 
Plangebietes wurden diese Ziele der Abwägung unterzogen. Mit Umsetzung des Flä-
chennutzungsplanes in die verbindliche Bauleitplanung wird den Zielsetzungen der 
Stadtentwicklung gefolgt. Bei Umsetzung der Darstellungen des Flächennutzungspla-
nes in die verbindliche Bauleitplanung treten die Festsetzungen des Landschaftspla-
nes im Bereich der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche zurück. Im 
Übrigen bleiben die Zielsetzungen erhalten und werden durch die vorgelegte Planung 
unterstützt. So werden die Flächen nördlich des Fester Weges überwiegend als Grün-
flächen festgesetzt und mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft belegt. Entlang des Fester Weges wird eine Baumreihe im 
Bebauungsplan festgesetzt.  
 
Zu Bodenschutz: 
In der Bodenkarte BK50 des geologischen Dienstes NRW werden für das Plangebiet 
drei Bodentypen dargestellt.  
Für einen Großteil des Plangebietes handelt es sich um eine Braunerde, die aufgrund 
seiner Regelungs- und tiefgründigen Sand- oder Schuttböden als schutzwürdiger Bo-
den deklariert wird. Die Wertzahlen gemäß Bodenschätzung sind mit 35 bis 50 als mit-
tel einzustufen. Im südwestlichen Bereich des Plangebietes liegen typische Para-
braunerden (vereinzelt pseudovergleyt) vor. Diese verfügen in Bezug auf die Boden-
teilfunktionen, aufgrund ihrer Regelungs- und Pufferfunktion über sehr hohe Funkti-
onseigenschaften. Die Wertzahl gemäß Bodenschätzung beträgt 65 bis 85 und ist als 
hoch eingestuft. Auf einem kleinen Bereich im nordöstlichen Plangebiet befindet sich 
laut BK50 die Typische Gley (zum Teil Nassgley). Die Schutzwürdigkeit dieses Typs 
wurde nicht bewertet. Die Wertzahl der Bodenschätzung ist mit 15 bis 13 als gering 
einzustufen. 
Richtig ist auch, dass die Durchführung der Planung eine Flächenversiegelung be-
wirkt, die zu einem höheren Versiegelungsgrad führt als im Bestand. Die Inanspruch-
nahme der bislang unversiegelten landwirtschaftlich genutzten Fläche führt zu einer 
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Überformung des natürlichen Bodengefüges und zu einem Verlust der natürlichen Bo-
den(teil)funktionen. Richtig ist auch, dass es teilweise zu einer Beeinträchtigung der 
Bodenfunktionen kommt. Durch die Festsetzung von Grünflächen sowie von Festset-
zungen zur höchstzulässigen Versiegelung von Wohnbauflächen (GRZ), die die An-
ordnung von Gärten ermöglicht, wird die Neuversiegelung auf ein möglichst ausgewo-
genes Maß reduziert. Zudem ist nördlich des Fester Weges u. a. eine (wenig pflegein-
tensive) Aufwertung der landwirtschaftlichen Fläche vorgesehen, um mit der Planung 
einhergehende Eingriffe zu kompensieren. Die mit der Planung einhergehenden, er-
heblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden werden im Zuge der Abwägung 
bewusst zugunsten der Entwicklung dringend benötigter Wohnbauflächen akzeptiert. 
Die Erforderlichkeit zur Veränderung des Geländes ergibt sich, da es sich beim Plan-
gebiet um ein stark topographisch bewegtes Gelände handelt. Um eine angemessene 
verkehrliche Erschließung mit barrierefreien Zuwegungen (maximal 6 % Neigung), 
eine funktionierende Entwässerung sowie eine gute Ausnutzung der in Anspruch ge-
nommenen Fläche zu ermöglichen, ist eine Anpassung der Geländehöhen erforder-
lich. Durch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen im Rahmen eines vorsor-
genden Bodenschutzkonzeptes und einer bodenkundlichen Baubegleitung sollen die 
negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden auf ein vertretbares Maß reduziert 
werden. Mit der Erstellung des Konzeptes sowie der bodenkundlichen Baubegleitung 
ist ein Fachgutachter im Zuge der Umsetzung der Planung zu beauftragen. 
 
Zu Luftaustausch: 
Die Ausführungen zum Freiland-Klimatop werden bestätigt. Ein erheblicher Eingriff in 
Frischluft- bzw. Kaltluftleitbahnen ist nicht zu erwarten, da sich das Plangebiet im Be-
stand als Fläche mit geringen bis mittleren Kaltluftvolumenströmen darstellt. 
 
Zu Schutz der Bevölkerung vor Lärm: 
Die auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen BAB 1 wurden im Rahmen ei-
ner schalltechnischen Untersuchung eingehend untersucht. Richtig ist, dass im Ergeb-
nis der schalltechnischen Untersuchung die Orientierungswerte der DIN 18005 für all-
gemeine Wohngebiete überschritten werden. Es wurden aktive und passive Maßnah-
men zum Schallschutz geprüft und erforderliche und zielführende Festsetzungen zum 
Schallschutz wurden in den Bebauungsplan aufgenommen. Im Ergebnis der durchge-
führten Untersuchungen können mit Umsetzung der getroffenen Festsetzungen die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowohl im Bereich der All-
gemeinen Wohngebiete als auch für den geplanten Kindergarten gewährleistet wer-
den. 
 
Zu Artenschutz: 
Im Rahmen des Planverfahrens wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbei-
tet2. Die vertiefende Art-zu-Art Prüfung für die untersuchten, planungsrelevanten Arten 
hat ergeben, dass die Zugriffsverbote (Verbotstatbestände) des § 44 Abs. 1 
BNatSchG unter vollständiger Beachtung allgemein dienender Vermeidungsmaßnah-
men abgewendet werden. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere können 
ausgeschlossen werden. Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfes wurde die vom LA-
NUV im Jahr 2008 veröffentlichte Methode der numerischen Bewertung von Biotopty-
pen für die Bauleitplanung in NRW verwendet. Die Methode ist allgemein anerkannt 

                                                           
2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stufe I+II) zum Bebauungsplan Nr. 2003/III „Fester Weg“ – ISR 
Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH – 18.02.2019 
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und wird nicht angezweifelt. Zweifel an der Art und der Größe der festgesetzten Flä-
che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft werden nicht erkannt.  
Zur Berücksichtigung der Stellungnahme vom 13.12.2018 wird auf die Abwägung die-
ser Stellungnahme verwiesen.  
 
Zu Verkehrsbelastung:  
Die Versorgungs- und Freizeitverkehre wurden im Rahmen der Verkehrsuntersuchung 
zum Bebauungsplan berücksichtigt. Demnach ist nicht davon auszugehen, dass der 
Standort aufgrund seiner Lage über ein nicht zu bewältigendes, erhöhtes Versor-
gungs- und Freizeitverkehrsaufkommen verfügen wird. Grundsätzlich handelt es sich 
um einen Standort angrenzend an vorhandene und erschlossene Wohnbebauung und 
damit um eine im Rahmen der Neuerschließung von Siedlungsgebieten infrastrukturell 
begünstige Fläche zur erforderlichen Wohnbauflächenentwicklung.    
 
Zu Stellungnahme zu Teilen des Bebauungsplanes 
Zu 1) zu Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung: 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die auf das Plangebiet ein-
wirkenden Schallimmissionen eingehend untersucht. Im Ergebnis der durchgeführten 
Untersuchungen wurden erforderliche und zielführende Maßnahmen zum Schallschutz 
definiert und im Bebauungsplan festgesetzt. Mit Umsetzung der getroffenen Festset-
zungen können die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
währleistet werden. 

 
Zu a): 
Eine umfangreiche Begrünung aller Fassaden bietet keinen wirksamen Schutz vor ein-
wirkenden Lärmimmissionen. Eine Begrünung der Fassaden aus Schallschutzgründen 
wird daher nicht vorgenommen. 
 
Zu b): 
Mit der Errichtung baulicher Anlagen geht immer auch eine Reflektion von einwirken-
den Schallimmissionen einher. Die sich durch die ermöglichte Bebauung ergebenden 
Schallreflektionen sind in der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt. Aus 
schalltechnischer Sicht würde durch ein Verbot von bestimmten Schallreflektierenden 
Flächen wie z. B. Verglasung von Balkonen oder glatte Fassaden kein wahrnehmbarer 
Unterschied im Hinblick auf die Gesamtimmissionssituation erwirkt werden. Das gefor-
derte Verbot ist daher vor dem Hintergrund eines angemessenen Schallschutzes nicht 
zielführend. Mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen können bei Umset-
zung der Planung die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
währleistet werden. 
 
Zu c): 
Eine Begrünung der Dachflächen bietet keinen wirksamen Schutz vor einwirkenden 
Lärmimmissionen. Eine Festsetzung zur Begrünung der Dachflächen aus Schall-
schutzgründen wird daher nicht aufgenommen. 
 
Im Bebauungsplan sind Festsetzungen zur Begrünung von Dachflächen von Flachdä-
chern (Hauptgebäude) und Nebengebäuden sowie von Garagen und Carports sowie 
Fassadenbegrünung aufgenommen. Diese Begrünungsmaßnahmen mindern den 
Wärmespeichereffekt und Reduzieren die Wärmerückstrahlung der jeweiligen bauli-
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chen Anlagen. Die Begrünung von Dachflächen und Garagen/Carports begünstigt zu-
dem die Retention und Verdunstung von anfallendem Niederschlagswasser und 
schafft Lebensräume für verschiedene Tierarten. Eine Begrünung von Satteldächern 
wird vorliegend nicht festgeschrieben, da dies nicht zielführend umsetzbar ist. 
 
Zu 2) Ausgleichsfläche M1: 
Die festgesetzte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft M1 ist gemäß Festsetzungen im Bebauungsplan als Extensivwiese zu 
entwickeln. Dazu soll eine blütenreiche und ausdauernde Saatgutmischung (rd. 50 % 
Gräser, 50 % Kräuter für Standorte ohne extreme Ausprägung und regionaler Abstam-
mung, Region Westdeutsches Tiefland mit Weserbergland) ausgebracht werden. Un-
ter Berücksichtigung der durchzuführenden 2-schürigen Mahd werden die Kräuter so-
mit voraussichtlich leicht, aber vor dem Hintergrund einer hohen Artenvielfalt nicht re-
levant überhandnehmen. Der Bebauungsplan lässt das Einfrieden der Maßnahmenflä-
che mit einem Wildschutzzaun zu. In der praktischen Umsetzung ist es somit möglich, 
die Fläche von anderen Nutzungen freizuhalten.   
Die Düngung von Böden ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes. 
 
Zu 3) Nisthilfen:  
Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde für das Plangebiet eine geringe 
Arten- und Strukturvielfalt festgestellt. Die zwingende Erforderlichkeit zur Errichtung 
von Nisthilfen ergibt sich aus der Artenschutzprüfung nicht. Der Bebauungsplan lässt 
die Errichtung/Anbringung von Nisthilfen grundsätzlich zu. Die im Bebauungsplan fest-
gesetzten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft wirken sich positiv auf die zu erwartende Artenvielfalt aus. Auch wer-
den Hausgärten, öffentliche Grünflächen und Dachflächen mit Begrünung zukünftig als 
Lebensraum für verschiedene Tierarten dienen können. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme zu Wiederspruch mit den Zielen der Stadt Leverkusen/Schutz des 
lokalen Klimas/Artenvielfalt, zum Artenschutz, zur Verkehrsbelastung wird nicht geteilt. 
 
Die Ausführungen zu Landschaftsschutz und zu Luftaustausch werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
Den dargestellten Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung (1) a) bis c)), den 
Ausführungen zur Ausgleichsfläche M1 (2)) und zu Nisthilfen (3)) wird nicht gefolgt. 
Den Ausführungen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm wird nicht gefolgt, die Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden eingehalten.  
 
Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung werden getroffen. Der Stellung-
nahme wird gefolgt. Die Stellungnahme zum Bodenschutz wird bestätigt. Es werden 
im Rahmen der Ausführungsplanung Maßnahmen zur Minderung der Eingriffe in das 
Schutzgut Boden getroffen. Ein Eingriff in den Boden zur Umsetzung des städtebauli-
chen Konzeptes ist jedoch unvermeidlich.   
 
 
 



 
 

29 
 

II/B Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
II/B 1:   Amprion GmbH 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es sind keine Leitungen im Zuständigkeitsbereich der Fa. Amprion GmbH betroffen. 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 2:   Avea Entsorgungsbetriebe GmbH & Co.KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen sowie die festge-
setzten Allgemeinen Wohngebiete ermöglichen die Unterbringung der erforderlichen 
Behältergrößen. Die konkrete Planung der Behälterstandplätze und Ausführung der 
Transportwege erfolgt im Rahmen der Erschließungs-, Freianlagen- und Gebäudepla-
nung parallel sowie nachgelagert zum Bebauungsplanverfahren und in Abstimmung 
mit dem Träger. Die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Leverkusen wird 
beachtet. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird hinsichtlich erforderlicher Flächenverfügbarkeit gefolgt. Im 
Übrigen wird die Stellungnahme zur Kenntnis genommen.  
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II/B 3:   Bezirksregierung Köln  

  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Die Hinweise zur Lärmbelastung, Luftverschmutzung und zu Lärmschutzmaßnahmen 
werden zur Kenntnis genommen. Im Bebauungsplan sind die erforderlichen Festset-
zungen zum Schallschutz getroffen worden, um die Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu gewährleisten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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II/B 4:   Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Auf die Abwägung der Verwaltung zur Stellungnahme vom 12.11.2018 wird verwiesen. 
Demnach werden Gebäudehöhen von mehr als 30 m durch den Bebauungsplan nicht 
vorbereitet. Im Bebauungsplan erfolgt eine Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen, 
deren maximale Höhe ca. bei 16 m liegen wird. Es besteht insofern kein Abwägungs-
erfordernis.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 5:   Stadt Burscheid 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Stadt Burscheid werden nicht berührt. Es besteht kein Abwägungser-
fordernis.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 6:   E-Plus Service GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es verlaufen fünf Richtfunkverbindungen durch das Plangebiet. 
 
Im Bereich der Richtfunkstrecke 306554932 wird durch den Bebauungsplan eine 
Grünfläche (Maßnahmenfläche) ohne überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. In 
diesem Bereich sind in die Richtfunkverbindung hereinragende Gebäude nicht zu er-
warten. 
 
Die Richtfunkstrecken 306552516 und 306552517 liegen ebenfalls außerhalb der 
überbaubaren Fläche im Bereich der festgesetzten Grünfläche (Maßnahmenfläche), 
so dass auch hier eine Beeinflussung durch Gebäude auszuschließen ist. 
 
Die Richtfunkstrecken 306555299 und 306555309 verlaufen innerhalb des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes durch Flächen, für die der Bebauungsplan ein Allge-
meines Wohngebiet sowie eine Fläche für den Gemeinbedarf vorsieht. Die Fresnel-
zone (räumlicher Bereich zwischen Sende- und Empfangsantenne) der durch das 
Plangebiet verlaufenden Richtfunkverbindungen befinden sich mindestens 20 m über 
Grund. Im Bebauungsplangebiet ist die Umsetzung von ein- bis zweigeschossigen 
Einfamilienhäusern sowie einer Kita vorgesehen. Ferner werden die im Bestand vor-
handenen Gebäude planungsrechtlich gesichert. Die durch den Bebauungsplan maxi-
mal zulässigen First- und Gebäudehöhen ermöglichen keine absoluten Höhen von Ge-
bäuden mit mehr als 20 m über Geländeoberfläche und beeinflussen die vorhandenen 
Richtfunkverbindungen daher nicht. Im Bereich der Gemeinbedarfsfläche für die ge-
plante Kindertagesstätte ist keine maximale Gebäudehöhe festgesetzt. Im Rahmen 
der Festsetzung einer zulässigen Zahl von zwei (II) Vollgeschossen ist die Errichtung 
eines 20 m hohen Gebäudes ebenfalls nicht realistisch, jedoch planungsrechtlich 
grundsätzlich zulässig.  
 
Eine allgemeine Betroffenheit der Richtfunkverbindungen ist somit grundsätzlich nicht 
zu erwarten. Um die vorliegenden Informationen über Richtfunkstrecken innerhalb des 
Plangebietes zu berücksichtigen, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis auf die im 
Plangebiet vorhandenen Richtfunkverbindungen und deren Schutzstreifen sowie die 
über die Berücksichtigung der damit einhergehenden Anforderungen aufgenommen. 
Im nachfolgenden Genehmigungsverfahren können frühzeitige Abstimmungen mit der 
Telefonica Germany GmbH erfolgen, um die funktionale Aufrechterhaltung der be-
troffenen Richtfunkstrecken zu gewährleisten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird dahingehend gefolgt, dass ein Hinweis zu bestehenden Richt-
funkverbindungen und deren Schutzkorridor in den Bebauungsplan mit aufgenommen 
wird.  
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II/B 7:   Ericsson GmbH 
 

  
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Richtfunkverbindungen der Fa. Ericsson sind nicht betroffen. Die Deutsche Telekom 
wurde beteiligt. Es besteht kein Abwägungserfordernis. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 8:   Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co.KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Für die Bereiche Strom, Telekommunikation, Fernwärme, Gas/Wasser werden durch 
die EVL keine Einwände geäußert. 
Eine Umverlegung von Leitungen im Zuge der Umsetzung des Baugebietes ist derzeit 
nicht vorgesehen. Im Rahmen der Erschließungsplanung werden bestehende Leitun-
gen berücksichtigt und erforderliche Regelungen im Erschließungsvertrag mit dem In-
vestor getroffen. 
  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die allgemeinen Anregungen zu Strom, Telekommunikation, Fernwärme und 
Gas/Wasser werden zur Kenntnis genommen. 
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II/B 9:   GASCADE Gastransport GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es sind keine gasführenden Leitungen im Zuständigkeitsbereich der Fa. Gascade be-
troffen. Diesbezügliche Planungen liegen aus heutiger Sicht nicht vor. Eine Abwägung 
ist nicht erforderlich. Weitere Leitungsbetreiber wurden um Stellungnahme gebeten.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die allgemeine Information wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 10:  Industrie- und Handelskammer zu Köln 
 

 
 
 



 
 

52 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Für die benannte „PWC-Anlage“ der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und –
bau GmbH (DEGES) liegen derzeit keine hinreichend konkreten Planungen vor, die 
eine Berücksichtigung im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung erfordern würden 
bzw. ermöglichen. Ein Einleitungsbeschluss für ein Planfeststellungsverfahren liegt 
ebenfalls nicht vor. 
 
Sofern zukünftig im Bereich des Plangebietes oder im näheren Umfeld des Plangebie-
tes tatsächlich eine „PWC-Anlage“ errichtet wird, sind im Rahmen des hierzu durchzu-
führenden Planverfahrens die vorhandene Bebauung und die geplante Bebauung u. a. 
im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplangebietes zu berücksichtigen. So-
fern erforderlich, erfolgt eine Konfliktbewältigung im Rahmen eines für die Errichtung 
einer „PWC-Anlage“ erforderlichen Planverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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II/B 11: Pledoc 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es sind keine Leitungen im Zuständigkeitsbereich der Fa. Pledoc betroffen. Diesbe-
zügliche Planungen liegen aus heutiger Sicht nicht vor. Eine Abwägung ist nicht erfor-
derlich.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 12: Polizei NRW 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es bestehen unter Berücksichtigung der Technischen und Städtebaulichen Kriminal-
prävention keine Bedenken. Auf Ebene des Bebauungsplanes besteht kein Abwä-
gungserfordernis. Der Investor wird über die Möglichkeiten zur Beratung durch die Po-
lizei informiert. Von einem textlichen Hinweis zur Kriminalprävention wird daher abge-
sehen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 13: Rheinisch Bergischer Kreis 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu „Untere Naturschutzbehörde“: 
Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
 
Zu „Artenschutz“: 
Auf die Abwägung der Stellungnahme vom 06.12.2018 wird verwiesen: 
Ein direkter Eintrag in ein Gewässer erfolgt nicht. Im Ergebnis der durchgeführten Ar-
tenschutzprüfung wird der Umsetzung der Planung unter Berücksichtigung arten-
schutzrechtlicher Belange zugestimmt. Das Vorkommen des Steinkauzes konnte fach-
gutachterlich nicht nachgewiesen werden. 
Es besteht kein weitergehendes Abwägungserfordernis. 
 
Zu „Untere Umweltschutzbehörde“ 
Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
 
 
Zu „Kreisstraßen und Verkehr“ 
Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 14: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Krefeld 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme „Straßen NRW“ vom 
07.12.2018 berücksichtigt den Hinweis zur Anbauverbotszone.  
 
Die unter Punkt B der Textlichen Festsetzungen aufgeführten Punkte zur Nachrichtli-
chen Übernahme werden unter Nummer 1 a) um die Angabe „Anbauverbotszone gem. 
§ 9 Abs. 2 1 FStrG“ angepasst.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Anregung zur Anpassung der Ausführungen der nachrichtlichen Übernahme unter 
B 1a) wird gefolgt. 
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II/B 15: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise zu den vorliegenden Starkregenkarten werden berücksichtigt und im 
Zuge der konkretisierenden Ausführungsplanung beachtet. In der Begründung zum 
Bebauungsplan wurden die Ausführungen zum Überflutungsnachweis zum Schutz vor 
Starkregenereignissen um einen Hinweis zu den vorliegenden Starkregenkarten er-
gänzt. Grundsätzlich wird sich mit Umsetzung der Planung der Einfluss von Starkrege-
nereignissen auf umliegende Bestandsgrundstücke verringern. Aufgrund des vorlie-
genden Gefälles läuft anfallendes Niederschlagswasser heute von Osten nach Westen 
dem Gefälle folgend in die Bestandsgrundstücke an der Bruchhauser Straße. Durch 
eine Anpassung der Topographie werden anfallende Niederschlagsmengen zukünftig 
im Bereich der Planstraßen gesammelt, zurückgehalten und gedrosselt in die Kanali-
sation eingeleitet. Die Bestandsgrundstücke werden somit zukünftig weniger tangiert. 
Für die Plangrundstücke wird im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes auf eine 
angemessene Entwässerung u. a. auch bei Starkregenereignissen geachtet.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und hinsichtlich der Angabe zu 
Starkregenkarten innerhalb der Begründung zum Bebauungsplan ergänzt.  
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II/B 16: Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Leitungen der Fa. Telekom sind nicht betroffen. Die Ericsson GmbH wurde beteiligt. Es 
besteht kein Abwägungserfordernis. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 17: Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen ist die Aufnahme einer planungsrechtli-
chen Festsetzung zur Zulässigkeit von Leitungstrassen nicht erforderlich. Entspre-
chende Versorgungsleistungen sind im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen gene-
rell zulässig. Erforderliche Trassen für Versorgungsleitungen werden im Zuge der Er-
schließungsplanung berücksichtigt und mit den betroffenen Versorgungsunternehmen 
abgestimmt. In der Planerarbeitung erfolgte bereits eine Abstimmung zwischen Er-
schließungsplanung und Grünplanung. Die geplanten Baumstandorte sind zum derzei-
tigen Kenntnisstand mit der Erschließungsplanung vereinbar. Sollte sich im Rahmen 
der konkretisierenden Planung ein Anpassungserfordernis ergeben, steht der Bebau-
ungsplan dem nicht entgegen, da die Anordnung der Baumstandorte im Bereich der 
Planstraßen flexibel festgesetzt ist. Im Übrigen wird die Stellungnahme im Rahmen 
der konkretisierenden Erschließungsplanung beachtet. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme zur Aufnahme einer Festsetzung für Leistungstrassen in Straßen 
und Gehwegen wird nicht gefolgt. Die Stellungnahme wird auf Ebene des Bebauungs-
planes zur Kenntnis genommen und inhaltlich im Rahmen der nachfolgenden Ausfüh-
rungsplanung mit den betroffenen Leitungsträgern abgestimmt. 
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II/B 18: Thyssengas GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es sind keine Gasfernleitungen im Zuständigkeitsbereich der Fa. Thyssengas GmbH 
betroffen. Neuverlegungen sind nicht geplant. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 19: Vodafone GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es sind keine Leitungen im Zuständigkeitsbereich der Fa. Vodafone GmbH betroffen. 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 20: Westnetz GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Hochspannungsfreileitung wurde inklusive Schutzstreifen nachrichtlich in den Be-
bauungsplan übernommen.  
 
Die Stellungnahme vom 19.11.2018 wurde wie folgt in der Planung berücksichtigt:  
Den Anregungen zum Schutzstreifen der Hochspannungsleitung, zur Gewährleistung 
der Zufahrt der Maststandorte, zur Übernahme der Auflagen in den Bebauungsplan, 
zu einem Hinweis bei Bauvorhaben im Schutzstreifen sowie zu den zu berücksichti-
genden Aspekten bei weiteren Planungen wurde gefolgt. Die Anregung zur Kosten-
übernahme für das Beseitigen von Anpflanzungen, die eine die Leitung gefährdende 
Höhe erreichen, wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Angaben zur Lage der Hochspannungsfreileitung wurden bereits im Bebauungs-
plan berücksichtigt. Der Stellungnahme wurde gefolgt.  
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II/B 21: Wuppertaler Stadtwerke GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Fernwassertransportleitung wird im Zuge der Baumaßnahmen berücksichtigt. 
Im Bebauungsplan ist die Leitung inkl. einem Schutzstreifen von 8 m nachrichtlich 
übernommen. Der Schutzstreifen reicht teilweise bis in die Vorgärten der südlich des 
Fester Weges angeordneten Grundstücke. Innerhalb des Schutzstreifens ist eine 
Überbauung nicht zulässig. Ein entsprechender Hinweis wird innerhalb der textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen und hinsichtlich der Berücksichti-
gung der WSW bei Baumaßnahmen ergänzt. 
 
Im Rahmen der Erschließungsplanung und der Umsetzung des Baugebietes werden 
die Vorgaben des DVGW Regelwerkes W 1-3 berücksichtigt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird hinsichtlich der allgemeinen Angaben zur Kenntnis genom-
men und im Bezug zur Berücksichtigung der Lage des Leitungsverlaufes der Fernwas-
sertransportleitung als Hinweis im Bebauungsplan berücksichtigt. 
 
. 
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II/B 22: Fachbereich 32/Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Planlegende wird zur Klarstellung entsprechend der Stellungnahme angepasst 
und mit dem Begriff „maßgeblicher Außenlärmpegel“ versehen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Anregung wird gefolgt. 
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II/B 23: Fachbereich 36 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Fachbereich 36 wird bei Themen, die den Verkehr betreffen, beteiligt. Es besteht 
kein Abwägungserfordernis.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 24: Fachbereich 37 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Löschwasserversorgung wird im Rahmen der Erschließungsplanung geregelt.  
Die Zugänglichkeit für die Feuerwehr wird durch die Festsetzungen im Bebauungsplan 
grundsätzlich ermöglicht. Die Straßenverkehrsflächen sind so dimensioniert, dass eine 
Befahrung durch Feuerwehrfahrzeuge möglich ist. Der konkrete Nachweis zur Zu-
gänglichkeit durch die Feuerwehr ist im Rahmen der nachgelagerten und konkretisier-
ten Planungen zu erbringen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme zur Zugänglichkeit für die Feuerwehr wird gefolgt. Die Stellung-
nahme zu Löschwasserversorgung wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 25: Fachbereich 66 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Ausrundungen Zufahrten Bruchhauser Straße: 
Im Bereich des Anschlusses Bruchhauser Straße/Fester Weg sind im Bebauungsplan 
keine Ausrundungen erforderlich, da diese innerhalb der Verkehrsfläche im Übergang 
zum Gehweg hergestellt werden können. 
 
Im Bereich der Zufahrt Bruchhauser Straße/südliche Plangebietszufahrt (zwischen 
Hausnummer 97 und 99) wird die im Bebauungsplan festgesetzte Grünfläche zuguns-
ten der Verkehrsfläche abgerundet, um Ein- und Ausfahrtsradien entsprechend zu be-
rücksichtigen.  
 
Zu Anschluss Albert-Schweitzer-Straße 
Nach Abstimmung mit dem Fachbereich 66 ist eine Anpassung nicht erforderlich. Die 
geplante Erschließungsstraße kann innerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrs-
flächen umgesetzt werden. Der darüber hinaus gehende und im Bebauungsplan als 
Verkehrsfläche festgesetzte Bereich kann in der Umsetzung als Verkehrsbegleitgrün 
gestaltetet werden. Eine Anpassung des Geltungsbereiches ist daher nicht erforder-
lich.   
 
Zu Wendeanlage im Fester Weg 
Die Wendeanlage im Fester Weg wird angepasst und begradigt. Die Wendeanlage 
wird gemäß Rast06 angepasst.  
Für Müllfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge gilt, dass diese die durch Absperrpfosten ge-
sperrte Durchfahrtsmöglichkeit am Fester Weg im Bedarfsfall durchqueren können. 
Hierzu können die zur Absperrung vorgesehenen Absperrpfosten im Bedarfsfall ent-
fernt und wiedereingesetzt werden. Ein Wenden dieser Bemessungsfahrzeuge ist so-
mit nicht erforderlich. 
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Zu Wendeanlage an der Schopenhauer Straße 
Die bestehende öffentliche Verkehrsfläche der Schopenhauer Straße ist im Kataster 
angrenzend an das Plangebiet im Bereich der anschließenden Garagen sehr großzü-
gig bemessen. Die Flächen sind ausreichend dimensioniert, um eine Wendemöglich-
keit für Transporter zu gewährleisten. Im Rahmen der Umsetzung der Planung erfolgt 
ein Ausbau der Verkehrsfläche Schopenhauerstraße innerhalb der öffentlichen Flä-
chen. Dieser zum Ausbau vorgesehene Straßenabschnitt befindet sich außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Eine Änderung der planungsrechtlich fest-
gesetzten Verkehrsfläche ist nicht erforderlich. 
 
Für Müllfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge gilt, dass diese die geplante Wegeverbin-
dung in Verlängerung der Schopenhauerstraße im Übergang zur nördlichen Plan-
straße durchqueren können. Hierzu können die zur Absperrung vorgesehenen Ab-
sperrpfosten im Bedarfsfall entfernt und wiedereingesetzt werden. Ein Wenden dieser 
Bemessungsfahrzeuge ist somit nicht erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Den Anregungen zur Ausrundung der Straßenverkehrsfläche Bruchhauser 
Straße/Fester Weg im Bebauungsplan, wird nicht gefolgt.  
 
Den Anregungen zur Ausrundungen der Straßenverkehrsfläche im Bereich der Bruch-
hauser Straße/südliche Plangebietszufahrt (zwischen Hausnummer 97 und 99) wird 
gefolgt.  
 
Der Anregung zur Anpassung des Anschlusses Albert-Schweitzer-Straße wird nicht 
gefolgt. 
 
Der Anregung zur Wendeanlage an der Schopenhauer Straße wird im Zuge der Aus-
bauplanung gefolgt. 
  
Den Anregungen zur Vergrößerung der Wendeanlage im Fester Weg wird gefolgt. Die 
Erweiterung wird im Bebauungsplan durch eine Aufweitung der planungsrechtlich fest-
gesetzten Verkehrsfläche gesichert.  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 26: Fachbereich 204 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Eine Neuordnung von Grundstücken ist nicht Gegenstand des vorliegenden Bebau-
ungsplanverfahrens, sondern wird parallel zum Verfahren oder nachgelagert vertrag-
lich geregelt. Ein Abwägungserfordernis innerhalb des Bebauungsplanverfahrens be-
steht nicht.  
Der Hinweis zum Betrieb des Asylbewerberheims wird zu Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme zum Grundstückstausch wird gefolgt und zum Asylbewerberheim 
zur Kenntnis genommen. 
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